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(3Ob59/76)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1976

Norm

EO §355 Abs1 XIV

UWG §14 A1

UWG §24

Rechtssatz

Die Bewilligung einer Exekution "durch Verbot der Ankündigung des

Verkaufes von Waren als Konkursverkauf ........." ist eine Exekution

zur Erwirkung der Unterlassung der Ankündigung des Verkaufes ......

Konkursverkauf IV.

Entscheidungstexte

3 Ob 58/76
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